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Vergütungsvereinbarung

zwischen

Rechtsanwalt Andreas Krau, Wetzlarer Straße 8a, 35644 Hohenahr
- im Folgenden „Rechtsanwälte (RAe)“ genannt -

und

- im Folgenden „Auftraggeber“ genannt -

wird in der Angelegenheit
folgende

Vergütungsvereinbarung

getroffen:

1.
Der Auftraggeber hat Rechtsanwalt Andreas Krau und/oder für ihn tätige andere Rechtsanwälte mit   
         beauftragt.

2.
Die gesamte hieraus folgende Tätigkeit der Rechtsanwälte wird nach Zeitaufwand vergütet. 

Die Rechtsanwälte stellen dem Auftraggeber ihre Tätigkeit auf Zeitbasis in Rechnung. Hierzu legen die 
Rechtsanwälte dem Auftraggeber eine Zeitaufstellung vor, aus welcher sich die geleisteten Zeiten und 
die entfalteten Tätigkeiten ergeben. Diese Aufstellung ist für die Abrechnung maßgeblich, dem Auftrag-
geber bleibt der Nachweis der Unrichtigkeit vorbehalten.

Für die gesamte anwaltliche Tätigkeit steht den Rechtsanwälten mindestens die gesetzliche Gebühr nach 
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) zu. Diese richtet sich nach dem Gegenstandswert der An-
gelegenheit.

3.
Das Zeithonorar wird wie folgt vereinbart:

Tätigkeit erfolgt durch Nettovergütung
je Stunde

zzgl. MwSt
(derzeit 19%)

Bruttovergütung
je Stunde

RA Andreas Krau 240,00€ 45,60€ 285,60€

andere Rechtsanwälte 190,00€ 36,10€ 226,10€

Bürovorsteherin 190,00€ 36,10€ 226,10€

wissenschaftliche Mitarbeiter 140,00€ 26,60€ 166,60€
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Über die jeweiligen Tätigkeiten wird eine gesonderte Zeiterfassung erstellt. Die Abrechnung und Zeiter-
fassung erfolgt jeweils im Fünf-Minuten-Takt. Angefangene Fünf-Minuten-Takte werden nicht berechnet, 
die Rechtsanwälte können diese aber auf Folgetätigkeiten an Folgetagen in dieser Sache fortschreiben.

4.
Zusätzlich zum Zeithonorar rechnen die Rechtsanwälte die bei Ausführung des Auftrages entstandenen 
Auslagen ab. Rechtsprechungsrecherchen in Datenbanken werden von den Rechtsanwälten durch Ab-
rechnungen von Juris belegt und auf Selbstkostenbasis zzgl. Mehrwertsteuer abgerechnet. Zur Recher-
che bedarf es keines gesonderten Auftrages. Der Umfang der Rechtsrecherche liegt vielmehr im fach-
lichen Ermessen der Rechtsanwälte.

Fahrtkosten werden bei Benutzung des PKW mit Euro 0,80 pro Kilometer abgerechnet. Fahrten werden 
jeweils vorher mit dem Auftraggeber abgestimmt. Fahrtzeiten gelten als Arbeitszeiten im Sinne dieser 
Vergütungsvereinbarung.

Für Telefon-, Telefax- und Portokosten ist eine Pauschale in Höhe von 5 % auf die Zeitgebühren zu zah-
len, höchstens jedoch 100,00 € über die gesamte Laufzeit der Mandatsbearbeitung.

5.
Auf das Honorar und die Auslagen wird Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe berechnet. 

Vom Auftraggeber gewünschte Tätigkeit der Rechtsanwälte nach 20:00 Uhr, an Samstagen, Sonntagen 
und gesetzlichen Feiertagen wird mit einem Zuschlag von 20 % auf das Zeithonorar berechnet. 

6.
Der Ausgang des Verfahrens ist ohne Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Die Rechtsanwälte haben ins-
besondere darauf hingewiesen, dass die vorstehende Regelung von der gesetzlichen Regelung abweicht 
und dass die durch diese Vereinbarung etwa entstehenden Mehrkosten - auch im Falle des Obsiegens - 
von der Gegenseite, anderen Verfahrensbeteiligten, der Staatskasse oder einer Rechtschutzversicherung 
nicht zu erstatten sind. Eine Erstattungsfähigkeit ist allenfalls im Rahmen der gesetzlichen Gebühren ge-
geben. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass gem. § 12a ArbGG in arbeitsgerichtlichen Urteils-
verfahren des ersten Rechtszuges auch im Falle des Obsiegens kein Anspruch auf Erstattung gegen die 
unterliegende Partei besteht. Die Vergütung ist nach Beendigung des Mandats fällig, die Rechtsanwälte 
sind aber berechtigt, für erbrachte Leistungen Abschlagsrechnungen zu stellen.

Von dieser Vereinbarung haben alle Vertragsschließenden je ein Exemplar erhalten.

Auftraggeber

Ort, Datum

RA Andreas Krau
Krau Rechtsanwälte
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